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Fanglizenzen verantwortungsbewusst und im Einklang mit dem entsprechenden somalischen Rechtsrahmen 

vergeben werden, 

 sowie mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Be-

reitstellung humanitärer Hilfe in Somalia und unter entschiedenster Verurteilung jeder Partei, die die Bereit-

stellung humanitärer Hilfe behindert, sowie der Veruntreuung oder sonstigen unrechtmäßigen Verwendung 

humanitärer Gelder, 

 darauf hinweisend, dass die Bundesregierung Somalias die Hauptverantwortung für den Schutz der 

Bevölkerung des Landes trägt, und in Anbetracht der Verantwortung der Bundesregierung, eigene nationale 

Sicherheitskräfte aufzubauen, 

 Kenntnis nehmend von den beiden Videokonferenzen des Vertreters der Regierung Eritreas und der 

Überwachungsgruppe und den drei zwischen ihnen ausgetauschten Schreiben112, mit dem Ausdruck seiner 
Besorgnis darüber, dass die Überwachungsgruppe Eritrea seit 2011 nicht hat besuchen und ihr Mandat nicht 

vollständig hat wahrnehmen können, mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Regierung Eritreas, ihre 

Zusammenarbeit mit der Überwachungsgruppe zu vertiefen, einschließlich durch regelmäßige Besuche der 

Überwachungsgruppe in Eritrea, und unterstreichend, dass eine vertiefte Zusammenarbeit dem Sicherheitsrat 

helfen wird, besser darüber unterrichtet zu sein, inwieweit Eritrea die einschlägigen Resolutionen des Rates 

befolgt, 

 sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Überwachungsgruppe im Laufe ihres derzeitigen und vorhe-

rigen Mandats keine Beweise für eine Unterstützung von Al-Shabaab durch die Regierung Eritreas gefunden 

hat, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Berichte der Überwachungsgruppe, wonach Eritrea derzeit 

bestimmte regionale bewaffnete Gruppen unterstützt, und der Überwachungsgruppe nahelegend, weitere de-

taillierte Berichte und Beweise in dieser Angelegenheit vorzulegen, 

 hervorhebend, welche Bedeutung er der Einhaltung des mit Resolution 1907 (2009) gegen Eritrea ver-

hängten Waffenembargos durch alle Mitgliedstaaten beimisst, 

 nachdrücklich verlangend, dass Eritrea insbesondere der Überwachungsgruppe Informationen über die 

seit den Zusammenstößen 2008 vermissten dschibutischen Kombattanten verfügbar macht, damit interes-

sierte Personen und Stellen Aufschluss über den Aufenthaltsort und den Zustand der dschibutischen Kriegs-

gefangenen erhalten können, und seiner Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die Vermittlungsbemühungen 

Katars dazu beitragen werden, diese Frage sowie die Grenzstreitigkeit zwischen Dschibuti und Eritrea bei-

zulegen, 

 feststellend
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Ozean fortzusetzen, mit dem Ziel, die betroffenen Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen zur 

gemeinsamen Ausarbeitung von Strategien zur Unterbindung des Handels mit somalischer Holzkohle zu mo-

bilisieren; 

 22. bekundet seine ernste Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären Lage in Somalia, ver-

urteilt mit allem Nachdruck die zunehmenden Angriffe auf humanitäre Akteure und jeden Missbrauch von 

Geberhilfe sowie die Behinderung der Bereitstellung humanitärer Hilfe und bekräftigt in dieser Hinsicht Zif-

fer 10 der Resolution 2158 (2014) vom 29. Mai 2014; 

 23. beschließt, dass die mit Ziffer 3 der Resolution 1844 (2008) verhängten Maßnahmen bis zum 

15. November 2016 und unbeschadet der anderenorts durchgeführten humanitären Hilfsprogramme keine 
Anwendung auf die Zahlung von Geldern, andere finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressour-

cen finden, die erforderlich sind, um die rasche Bereitstellung dringend benötigter humanitärer Hilfe in So-

malia durch die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen oder Programme, humanitäre Hilfe leistende 

humanitäre Organisationen mit Beobachterstatus in der Generalversammlung der Vereinten Nationen und 

ihre Durchführungspartner, einschließlich bilateral oder multilateral finanzierter nichtstaatlicher Organisati-

onen, die an dem Plan für humanitäre Maßnahmen der Vereinten Nationen für Somalia beteiligt sind, zu 

gewährleisten; 

 24. ersucht den Nothilfekoordinator, dem Rat bis zum 15. Oktober 2016 über die Bereitstellung hu-

manitärer Hilfe in Somalia und über etwaige Hindernisse für die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Somalia 
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